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Rechtsanwältin Antje Buchholz  
       Weiterer Standort: 

Ballindamm 3      Pfaffendorfer Str.25    
20095 Hamburg     04105 Leipzig  
        

 
Vollmacht 
 

Der Rechtsanwältin Antje Buchholz, Ballindamm 3, 20095 Hamburg sowie den in der Kanzlei tätigen 

Rechtsanwälten 
 
wird hiermit in Sachen des Herrn/ der Frau __________________________________________________ 
 
wegen: Verkehrsunfall vom                             __________________________________________________  
 
Vollmacht erteilt 

1. zur außergerichtlichen Vertretung und Geltendmachung von Ansprüchen, 
2. zur Prozessführung (einschließlich der Befugnis zur Erhebung/ Zurücknahme von Widerklagen), 
3. zur Einsichtnahme in (insbesondere behördliche) Akten, sonstige Unterlagen und Beweisstücke, 
4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, 
5. zur Abgabe, zum Empfang von Willenserklärungen (mit Ausnahme von Kfz-Restwertgeboten und 

Angebote für Mietwagen), 
6. zum Empfang und zur Bewirkung von Zustellungen (mit Ausnahme von Kfz-Restwertgeboten und 

Angeboten für Mietwagen),  
7. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen, einschließlich Vorverfahren 

sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO und mit ausdrückli-
cher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO zur Stellung von Strafanträgen und anderen 
nach der StPO zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren. 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen. Sie berechtigt dazu, Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen,  
auf diese zu verzichten und erstreckt sich auch auf Nebenverfahren sowie Folgeverfahren.  
 
Die Bevollmächtigte ist ermächtigt, die Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen (Untervoll-
macht).  Die Bevollmächtigte ist ermächtigt, Geldbeträge für ihren Auftraggeber entgegenzunehmen oder 
deren Zahlung an Dritte anzuweisen. 
Die Bevollmächtigte ist ermächtigt, Wertsachen oder sonstige Gegenstände wie z.B. Urkunden für ihren 
Auftraggeber entgegenzunehmen oder deren Aushändigung an Dritte anzuweisen. 
 
Zustellungen (ausgenommen Kfz-Restwertgebote und Angebote für Mietwagen) werden nur an die Be-
vollmächtigte erbeten. 
  
 
______________._____________      ____________________________ 
    Ort,                     Datum                    Unterschrift 

 


